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ERFAHRUNGEN MIT REFORMEN
DER RECHTSSTELLUNG DES VERBRECHENSOPFERS
IM OSTERREICHISCHEN RECHT

Christoph Mayerhofer

Der Verbrecher verfiel urspriinglich der Rache seines Opfers und dessen Sip-
pe. Die Rechtsordnung beschrinkte sich vorerst darauf, den Umfang dieser
Rache zu begrenzen, spiter zeigte sie Moglichkeiten auf, diese Rache durch
eine Vermogensleistung abzukaufen, zum Schadenersatz war eine gewisse BuBe
an das Verbrechensopfer wegen der erlittenen Krinkung zu zahlen. Solche
Rechtssysteme gibt es heute noch auf unserer Welt. Mit Fortschreiten der
Entwicklung der Staatsmacht in unseren Breiten entwand diese dem Opfer das
ridchende Schwert. Als Garant einer Friedensordnung iibernahm der Staat das
Strafmonopol und verhinderte so Stammes- und Sippenfehden. Verbrechens-
opfer traten wohl noch als Ankliger auf, die Verhiingung und Vollstreckung
der Strafe {ibernahm die Staatsgewalt. Der letzte Schritt war die Ubernahme
der Anklage durch den vom Staat bestellten 6ffentlichen Anklédger, den Staats-—
anwalt. Nur mehr in wenigen Bereichen bedarf es einer Privatanklage durch
den Verletzten selbst, etwa bei den Ehrenbeleidigungen. Bei geringfiigigen
Verletzungen vorwiegend privater Interessen bedarf der Staatsanwalt mitunter
des Antrages oder der Erméchtigung des Verletzten zu seiner Strafverfolgung.
In aller Regel schreitet der Staatsanwalt von Amts wegen ein (Offizialprinzip)
und tibernimmt die alleinige Verantwortung fiir die Verfolgung des Rechtsbre=-
chers vor dem Strafgericht oder die Einstellung des Verfahrens. Das Verbre-
chensopfer ist in diesem System des staatlichen Strafrechts nur mehr Mittel
zum Zweck, es dient als Beweismittel zur Uberfilhrung des Titers. Die Inter-
essen des Opfers decken sich nicht mehr mit dem Interesse des Staates. Der
Staatsanwalt will die Verurteilung des Angeklagten erreichen, das Los des
Opfers hat ihn nicht weiter zu interessieren. Dieses ist aus dem Prozef aus-
geschaltet und hat nur die Unbilden zu ertragen, die sich aus seiner Staatsbiir-
gerpflicht als Zeuge ergeben, nidmlich vor Gericht zu erscheinen, auszusagen
und diese Aussage notfalls auch zu beeiden. Das bedeutet, da der Zeuge zu
den von den Strafverfolgungsbehdrden festgesetzten Zeiten erscheinen mus8,
vielfach mehrmals, zuerst zur Polizei, dann wird er vor den Untersuchungs-
richter geladen, dann nochmals zur Hauptverhandlung, und wenn der Zeuge
Pech hat, so kann es auch zu weiteren wiederholten Einvernahmen kommen,
Er muB zu einer ihm nicht gelegenen Stunde seinen Arbeitsplatz verlassen
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oder seine Freizeit unterbrechen, fahrt mit dem Auto zu einem Gericht, wo
es in aller Regel keinen Parkplatz gibt, wartet dort auf einem zugigen Gang,
bis er - vielfach nach ldngerem Warten - aufgerufen oder auch ohne Einver-
nahme wieder weggeschickt wird. Bei der Vernehmung gerit das Verbre-
chensopfer als Zeuge vielfach ins Kreuzverhor der widerstreitenden Inter-
essen. Es werden ihm Vorhaltungen gemacht, um seine Glaubwiirdigkeit zu
erschiittern, es wird versucht, ihn in Widerspriiche zu verwickeln. Vielfach
hat der Zeuge auch gar keine vollstindige Erinnerung und es werden ihm Ant-
worten suggeriert, die er nachher zu bereuen hat. Die Situation, in der er
zum Opfer wurde, ist vielfach fiir ihn unangenehm. Oft hat sich der Zeuge im
Moment des Angriffes nicht sehr vorteilhaft benommen. Insbesondere verge-
waltigte Frauen werden einem peinlichen Verhor mit dem Ziel unterzogen,

zu priifen, ob sie nicht den sexuellen Akt doch gewollt, zumindest aber initi-
iert haben. Aber auch der Beraubte kann sich leicht dem Vorwurf aussetzen,
sich mit zuviel Geld in eine verrufene Gegend mit bestimmten unehrenhaften
Erwartungen begeben zu haben. Diese Aussagepflicht, die unter der Andro-
hung einer Verurteilung wegen falscher Zeugenaussage erfolgt, ist in jedem
Fall unangenehm bis peinlich. Abgesehen von den Unannehmlichkeiten werden
Spesen vom Staat nur zum Teil ersetzt. So bleibt hochstens die Befriedigung,
zur Verurteilung des Delinquenten beigetragen zu haben, soweit dies eine Be-
friedigung zu verschaffen vermag. Im iibrigen hat sich die Beteiligung im
Strafverfahren fiir den Zeugen nicht bezahlt gemacht. Der durch das Verbre-
chen Geschidigte wird durch das staatliche Strafverfahren nochmals geschi-
digt ("die zweite Viktimisierung vor Gericht'"). Er ist verdrossen liber den
Staat und seine Behdrden und sagt sich, das nichste Mal werde er eine solche
Geschichte gar nicht mehr zur Anzeige bringen. Ich bin nicht sicher, ob die
Sexualdelikte in unseren Breiten wirklich zuriickgehen oder ob die Viter,
Midchen und Frauen einfach weiterer Befragung aus dem Wege gehen und

auf "Hilfe" der Behdrden verzichten,

Welche Wege gibt es nun, dem Verbrechensopfer in unserem Strafrechts-
system wieder eine entsprechende Rolle einzurdumen, freilich nicht als ri-
chender Anklidger, sondern als jemanden, um dessen Wiedergutmachung es
ebenso geht wie um die Resozialisierung des Rechtsbrechers?

Im kontinentaleuropidischen Rechtsbereich hat der durch ein Verbrechen Ge-
schédigte das Recht, sich dem Strafverfahren anzuschlieBen, mit dem Ziel,
im Rahmen des Strafprozesses bereits die Verurteilung des Té#ters zu einem
zivilrechtlichen Schadenersatz zu erreichen. Da das Strafverfahren durch
dieses angeschlossene Zivilverfahren nicht verziogert werden soll, kommt es
vielfach nicht zum Zuspruch des erhofften Schadenersatzes. Dennoch hat der
AnschluB an das Strafverfahren Vorteile fiir das Verbrechensopfer. Es ist

auf diese Weise stets vom Stand des Strafverfahrens informiert. Nur dadurch
erfiahrt das Verbrechensopfer iiberhaupt etwas vom Schicksal des Téters, ins-
besondere von seiner Bestrafung oder auch von den Griinden, wenn es zu einer
solchen nicht kommt. Nur durch den Anschlu kommt das Verbrechensopfer
in die Lage, dem Staatsanwalt Beweismittel in die Hand zu geben, weil es
sieht, daB der ProzeRB in die Irre lduft.
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Im Unterschied zur deutschen Rechtsordnung ist der Zivilrichter in Oster-
reich an das verurteilende Erkenntnis des Strafrichters gebunden (§ 268 ZPO),
und zwar nur an den im Urteilsspruch festgestellten Sachverhalt., Das erleich-
tertdennachfolgenden ZivilprozeB erheblich, weil nicht mehr iiber den Grund
des Anspruchs, sondern nur mehr iiber die Hohe weiter zu streiten ist. Der
Privatbeteiligte erspart sich also fiir einen wesentlichen Teil des Verfahrens
jedes Prozefrisiko. Der Zivilrichter ist nicht an die rechtliche Beurteilung
des Strafrichters gebunden, er kann die Fahrlédssigkeitsschuld anders defi-
nieren und beurteilen. Nur der Sachverhalt ist durch das amtswegige Ver-
fahren mit materieller Wahrheitspflicht einmal festgelegt. Ich halte das je-
denfalls fiir eine opferfreundliche Bestimmung.

Ferner hat der Privatbeteiligte das Recht, die Strafverfolgung anstelle des
Staatsanwaltes fortzusetzen, wenn dieser die Verfolgung aufgegeben hat.

Der Gsterreichische Gesetzgeber hat im Jahre 1977 durch eine Anderung der
StrafprozeBordnung versucht, die Stellung des Privatbeteiligten weiter zu ver-
bessern. So hat der Staatsanwalt gemiB § 48 a StPO auf Wunsch des Geschii-
digten diesem die wesentlichen Griinde fiir die Zuriicklegung der Anzeige mit-
zuteilen, damit dieser die Chancen der Fortsetzung des Verfahrens beurteilen
kann. Ja, dem Privatbeteiligten wurde sogar das Recht der Berufung dagegen
eingerdumt, dafl er auf den Zivilrechtsweg verwiesen wurde, obgleich das
Strafgericht selbst das AnschluBerkenntnis hitte fillen konnen. In der Praxis
erfolgt der Zuspruch eines Exekutionstitels im Strafprozef - nach einer Un=-
tersuchung Innsbrucker Strafverfahren - in einem Drittel der Fille, in denen
sich der Geschédigte aus einem Delikt gegen Leib und Leben als Privatbetei-
ligter angeschlossen hatte, und in 75 % der Fille in denen Privatbeteiligten—
anschliisse von Opfern von Eigentumsdelikten gegeben waren, und zwar
durchwegs dann, wenn das Schadensausmaf einigermafien genau und ''glaub-
wiirdig' beziffert wurde.

Und selbst wenn der Privatbeteiligte in allen Punkten obsiegt, so hat er unter
Umstinden doch nur ein Stlick Papier mit staatlichen Stempeln in Hénden,
aber keine Moglichkeit, von dem sozial unangepaft lebenden Rechtsbrecher
jemals auch nur einen Schilling tats#chlich zu erhalten. Etwa in einem Vier-
tel aller Fille eines Privatbeteiligtenzuspruchs diirfte eine Entschidigungs-
leistung durch den Verurteilten nicht moglich sein.

Aufler der Schweiz ist es meines Wissens noch keinem Land gelungen, in der
Strafvollzugsanstalt eine Arbeitsmoglichkeit zu organisieren, die aufier der
Abdeckung der Strafvollzugskosten ein Einkommen des Hiftlings ermoglicht,
mit dem er wihrend der Anhaltung Schadenersatz leisten konnte.

Es liegt nahe, die Angst des Straftiters vor Strafe fiir die Schadensgutma-~
chung zu niitzen. Dazu dient vorerst einmal das Institut der titigen Reue als
Strafaufhebungsgrund. Demnach ist straflos, wer ohne gezwungen zu sein,
rechtzeitig, bevor die Obrigkeit von seinem Verschulden erfahren hat, den
ganzen Schaden gutmacht oder mit dem Geschidigten einen Vergleich iiber
die Schadensgutmachung schliefit, der Zeitpunkt und Schadenshthe umfaft.
Dieser Vergleich mu8 in der Folge auch eingehalten werden. Die Judikatur
hat in letzter Zeit insbesondere die Wendung "ohne gezwungen zu sein" im
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Gesetz weitherziger ausgelegt als den Begriff der "Freiwilligkeit'" beim Riick-
tritt vom Versuch.

Wihrend etwa die Bundesrepublik Deutschland die "tdtige Reue' nicht kennt,
besteht dieses Rechtsinstitut in Osterreich schon seit 1853 und hat, wie die
reichhaltige Judikatur hierzu zeigt, einen groBen Anwendungsbereich.

Erfolgt die Schadensgutmachung nicht rechtzeitig, aber doch noch vor dem Ur-
teil erster Instanz, so ist sie bei den Strafzumessungsgriinden des § 34 StGB
als Milderungsgrund zu werten und kann AnlaB dafiir sein, nach § 43 StGB eine
bedingte Strafnachsicht zu gew#hren. Eine Schadensgutmachung nach dem Ur=
teil erster Instanz kann gemiB § 410 StPO zu einer nachtriglichen Milderung
der Strafe, in der Praxis vielfach zur Gew#hrung der bedingten Strafnachsicht
oder aber zu einer Begnadigung durch den Bundesprisidenten nach § 411 StPO
filhren.

Die Schadensgutmachung kann ferner Anlaf dafiir sein, einen Aufschub der
Geldstrafe nach § 409a StPO zu erwirken und die Frist fiir Ratenzahlungen um
ein weiteres Jahr zu verldngern. Wenn die Freiheitsstrafe ein Jahr nicht iiber-
steigt, kann die Schadloshaltung des Verbrechensopfers gemiB § 6 Abs.1 Z,2a
StVG zu einem Aufschub der Strafe bis zu einem Jahr fithren."

Den radikalsten Weg, nidmlich die Ersetzung von Strafen durch Schadensgut-
machung, ist das Mediengesetz 1981 gegangen. Wenn der Verfasser eines
Artikels wegen des Redaktionsgeheimnisses nicht ermittelt werden kann, wur-
de friilher der verantwortliche Redakteur einer periodischen Druckschrift als
Fahrldssigkeitstiter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Um die Be-
strafung solcher "Sitzredakteure'' als bezahlte Priigelknaben zu vermeiden,
wurde die Strafbestimmung gestrichen und statt dessen die Haftung des Heraus-
gebers fiir eine GeldbuBe fiir den erlittenen Schaden, der auch immaterielle
Schiden umfaft, betragsbeschrinkt eingefiihrt. Dieser rein zivilrechtliche An-
spruch ist im, aber auch auBerhalb eines Strafverfahrens vor dem Strafgericht
einzufordern.

Der Weg "Entschidigung statt Strafe' ist bei den hier in Frage kommenden
Ehrenbeleidigungen ohne Bedenken begehbar, wird aber wohl nicht auf alle
Gebiete des Strafrechtes ausgedehnt werden konnen.

Mit steigender Kriminalitit und gleichzeitig fallenden Aufklidrungsquoten und
immer groBerem politisch artikuliertem Unmut iiber die Sicherheitsbehdrden
und die Justiz wird immer h#ufiger der Gedanke erwogen, dem Geschidigten
von Staatswegen eine Entschadigung zu verschaffen,

Ansitze hiezu finden sich da und dort in den meisten westlichen Rechtsordnun-
gen.

Mit dem Bundesgesetz vom 9.Juni 1972, BGBI Nr. 288, iiber die Gewdhrung
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen (''"Verbrechensopferentschadi-
gungsgesetz') wurde in Osterreich eine Rechtsgrundlage zur Erfiillung dieser
Aufgabe geschaffen. Dieses Gesetz sieht im Falle einer strafgesetzwidrigen
Kérperverletzung oder Gesundheitsschidigung Hilfeleistung durch Ubernahme
der Heilungskosten und berufliche und soziale Rehabilitierung vor. Durch die
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Novelle zu dem genannten Gesetz in BGBI Nr.620/1977 wurden die Vorausset-
zungen fiir die Gewdhrung von Hilfsleistungen sowohl hinsichtlich des Umfan-
ges der von diesem Gesetz erfafiten Schadensfille als auch in bezug auf die
mogliche Hohe der Ersatzleistung erweitert.

Ein anderer Weg, der im § 373a der Osterreichischen StrafprozeBordnung im
Jahre 1978 beschritten wurde, ist die vorliufige Entschédigung des Verbre-
chensopfers durch den Staat wihrend der Zeit, da der Titer durch den Frei-
heitsentzug oder die Bezahlung der Geldstrafe an einem Schadenersatz gehin-
dert ist, Voraussetzung ist unter anderem, daB das Verbrechensopfer iiber
einen gerichtlichen Titel fiir seine Entschadigung verfiigt, etwa durch das oben
geschilderte AnschluBerkenntnis. Dem Staat steht das Recht zu, die geleisteten
Geldbetridge nach Haftentlassung vom Verbrecher zuriickzufordern. Auch kon-
nen die Entschidigungszahlungen AnlaB zum Aufschub des Strafvollzugs bilden.

Aufwand nach dem Verbrechensopfer-Entschidigungsgesetz

Jahr Aufwand in OS Verinderung gegeniiber
Vorjahr in Prozent

1977 1191 000

1978 1 754 000 + 47

1979 2 195 000 + 25

1980 3 000 000 + 37

1981 3 986 000 + 33

1982 4 542 000 + 14

1983 4 881 000 + 7

Zahl der Fille, in denen eine Entschiddigung gew#hrt wurde

Jahr Fille Verinderung gegeniiber
Vorjahr in Prozent
1977 81 + 23
1978 101 + 25
1979 125 + 24
1980 185 + 48
1981 226 + 22
1982 266 + 18
1983 308 + 16

Im Jahre 1981 sind aus diesem Titel OS 20 370. - ausbezahlt worden, im Jahre
1984 wurden OS 121100. - ausgeschiittet. Darunter ist ein Fall mit einer Er-
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satzleistung von OS 84000.-. In 21 % der Fille scheitert das Ansuchen an der
Voraussetzung der Bedlirftigkeit des Opfers.

Die geringe Hohe der in Anspruch genommenen Geldleistungen zeigt, daB diese
Reform an einer zu strengen Fassung der Anspruchsvoraussetzungen leidet,
die offenbar ihren Grund in der Befiirchtung einer zu starken finanziellen Inan-
spruchnahme des Bundes hatte.

GemiB § 191 Abs.3 StPO ist aus der fiir verfallen erklédrten Haftkaution der
Geschéadigte vorweg zu befriedigen. 1984 ist kein einziger derartiger Ent-
schiadigungsfall in der hierfiir zustdndigen Abteilung im Bundesministerium
fiir Justiz angefallen.

Allen diesen Versuchen des Staates ist bei einem Vergleich der Praxis in den
verschiedenen westlichen Lindern eines gemeinsam, sie haben wenig erbracht:
Einerseits, weil der Gesetzgeber aus Angst vor allzu hohen finanziellen Be-
lastungen die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen mit allzu viel ein-
schrinkenden Klauseln versehen hat und andererseits, weil diese Moglichkeit,
zu einer Entschidigung zu gelangen, nicht hinlidnglich publik wurde. Dies gibt
iiber das System unserer Rechtskundmachung zu denken. Es gibt zahlreiche
Normen, die mangels Kenntnis bei uns niemals Rechtswirksamkeit erlangt
haben. Das ist ein allgemein beobachtbares Phinomen. Eine R egierungsvor=-
lage in Osterreich sieht vor, die im Strafverfahren tiitigen Behorden zu ver-
pflichten, dem in seinen Rechten Verletzten entsprechende Rechtsbelehrungen
zu erteilen und entsprechende Formulare auszuhindigen. In einem ErlaB des
Bundesministeriums fiir Justiz vom 31.8. 1984 wurden die Gerichte ersucht,
schon jetzt, ohne entsprechende Rechtsgrundlage, diesem Anliegen zu ent-
sprechen.

Eine weitere Moglichkeit, Schadenersatz sicherzustellen, ist das Eingehen
einer Versicherung fiir den Verbrechensfall. Ublich sind heute die Lebensver-
sicherung, die den Hinterbliebenen eine Versorgung sicherstellen soll, die
liber Pensions- und Rentenanspriiche hinausgeht, die Sozialversicherung fiir
den Krankheitsfall, private Kranken- und Unfallversicherungen, verschiedene
Arten von Vermogensversicherungen, insbesondere gegen Feuer und Dieb-
stahl, und schlieBlich die Haftpflichtversicherung der Kraftfahrzeughalter.

Die Rechtsschutzversicherung iibernimmt schlieBlich noch das Prozefirisiko.

Eine allgemeine Versicherung gegen jede Art von Deliktsfillen scheint mir
aber eine Utopie zu sein. Der potentielle Kreis der Opfer, die das Risiko ge-
meinsam tragen sollen, 148t sich in der Regel nicht so leicht beschrinken wie
bei der Verkehrskriminalitit. Durch solche Versicherungen fiir den Schadens-
fall wird die Kriminalitidt zu einer vorausberechenbaren sozialen Grogfe, die
vorweg einmal alle Rechtsgenossen in gleicher Weise mittragen. Damit lohnt
sich die Bekimpfung des Verbrechens nicht mehr oder nicht mehr im selben
AusmaB. Solche Versicherungen sind wirtschaftlich problematisch und sind
selbst wieder Quelle neuer Kriminalitit.

Wichtigste Funktion des Strafrechtes ist, wie eingangs gesagt, die Befriedung.
Diese wird nur durch die Versthnung des Opfers mit dem Titer erreicht. Zu
einer solchen trigt die Schadensgutmachung und zumindest der Wille dazu er-
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heblich bei. Wird die Entschidigung vom Staat oder einer V ersicherung ge-
leistet, so kommt es zu dieser V ersshnung und schlieBlich zur Wiederher-
stellung des Friedens nicht. Der Titer empfindet nicht mehr, was er angerich-
tet hat und sieht nicht das Elend des Opfers, fiir das er sich nunmehr verpflich-
tet filhlen sollte. Er drgert sich nur iiber die Zahlungsvorschreibung an eine
anonyme Stelle, die ohnedies iiber erhebliche Geldmittel verfligt und ihm sein
Fortkommen nunmehr erschwert. Dies treibt ihn erst recht wieder in eine
asoziale, weil gesellschaftsfeindliche Lebenshaltung. Ohne Einsicht gibt es
auch keine Besserung des Rechtsbrechers.

Und schlieBlich sei noch mit zu bedenken gegeben, daB3 dem Opfer mit einer
Geldleistung gar nicht immer geholfen ist. Die miBhandelte Frau bedarf vor-
erst einmal eines Schutzes fiir sich und ihre Kinder. Die physischen Schiden
bediirfen einer Aufarbeitung in zwischenmenschlichen Kontakten. Verschiedene
private Organisationen haben diesen Bedarf erkennt, ihre Effektivitdt miiite
von Staats wegen weiter gefordert werden.

Die conclusio zu diesen Uberlegungen wiire:

Das staatliche Strafrecht darf das Verbrechensopfer nicht blo zum Beweis-
mittel zur Uberfilhrung des Tiiters degradieren. Es muB den Strafrichtern
wieder bewuBt werden, daB das Verbrechensopfer AnlaB des Verfahrens und
seine Genugtuung mit ein Ziel der staatlichen Anstrengungen ist. Das miifite -
sich vorerst einmal in der Behandlung des Verbrechensopfers als Zeuge vor
Gericht auswirken; das hat mit dem Tonfall der Vernehmung ebenso zu tun
wie mit dem sparsamen Umgang der vom Zeugen abverlangten Zeit. Der
Richter vergibt sich doch nichts, wenn er das Telefon zur Handnimmt, um
den zum Abruf bereiten Zeugen erst zu holen, wenn er wirklich benstigt wird.
Es miiBte sich in den groBeren Gerichten ein stindiges Wartezimmer einrich-
ten lassen, und dort, wo es ein Buffet schon gibt, miifte eine Lautsprecher-
anlage das Warten auf den Aufruf erméglichen. Ladungen sollten so erfolgen,
daB der Zeuge nicht in der Nachbarschaft in Verruf gerit, selbst etwas ange-
stellt zu haben. Die Polizeiorgane sollten bei ihren Ermittlungen besonderen
Takt beweisen. Polizei und Richter wollen ja von den Zeugen eine Dienstlei-
stung. Das wiirde auch die Bereitschaft der Zeugen zur Mitarbeit und somit
zur Aufkldrung des Verbrechens erhdhen und sich daher lohnen.

Eine derartige Haltung wird durch Gesetzesreformen kaum zu erreichen sein.
In Osterreich ist nur in Aussicht genommen, in Verfahren wegen Verbrechens
gegen die Sittlichkeit durch Zusammenlegung kasuistischer Tatbestinde eine
bohrende Befragung der betroffenen Frau iiber unappetitliche Details zu ver-
meiden, ihr als Zeugin das Antragsrecht auf AusschlieBung der Offentlichkeit
von der Hauptverhandlung zu gewihren und auch ihr einen Rechtsbeistand zur
Verfiligung zu stellen.

Die Rechtsordnung hat in Osterreich trotz der opferfreundlichen Reformen
keine Ausgestaltung erfahren, die die Durchsetzung von Schadenersatzansprii-
chen des Verbrechensopfers wirklich entscheidend verbessert hitte. Im iibri-
gen sind staatliche Entschédigungsleistung oder Versicherungsleistung zu be-
griiBen, diirfen aber private Selbstschutzinteressen nicht ganz zuriickdringen
und eine Verschnung des Opfers mit dem Titer nicht vereiteln.
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Neben demfinanziellen Ersatz bleiben noch zahlreiche nur zwischenmensch-
lich, aber doch auch mit staatlicher Hilfe zu losende Probleme offen, die

nicht aus den Augen verloren werden diirfen.

Christoph Mayerhofer

Dr.jur.

Generalanwalt im Bundesministerium der Justiz
Neustiftgasse 2

A 1016 Wien



	Erfahrungen mit Reformen der Rechtsstellung des Verbrechensopfers im Österreichischen Recht

